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Beschluss des Regierungsrates
über den Verzicht auf Anordnung einer kantonalen 
Volksabstimmung am 29. November 2009
(vom 12. August 2009)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Am 29. November 2009 findet keine kantonale Volksabstim-
mung statt.

II. Gegen diesen Beschluss kann innert fünf Tagen nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt schriftlich Stimmrechtsrekurs an den
Regierungsrat erhoben werden (§§ 147 ff. des Gesetzes über die politi-
schen Rechte vom 1. September 2003).

III. Das Statistische Amt wird beauftragt, diesen Beschluss in be-
sonderen Abzügen den Präsidentinnen und Präsidenten der Stadt- und
Gemeinderäte als Vorstehende der Wahlbüros mitzuteilen.

IV. Veröffentlichung im Amtsblatt, Textteil.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Aeppli Husi


